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(54) Bezeichnung: System und Verfahren zur Identifizierung und/oder Extrahierung von für eine Angebotsabgabe
relevanter Information aus einem eine Ausschreibung oder eine Anfrage betreffenden Dokument

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und ein System (100) zur Identifizierung und/oder Ex-
trahierung von für eine Angebotsabgabe relevanter Infor-
mation aus einem eine Ausschreibung oder eine Anfra-
ge betreffenden Dokument, mit einem Netzwerk (103), mit
einem einem Anbieterrechner (101) zugeordneten Sende-
und/oder Empfangsmodul (102), und mit einem einem Aus-
werterechner (104) zugeordneten Sende- und/oder Emp-
fangsmodul (105), das ausgebildet ist, digitale Dokumente
(200, 202) über das Netzwerk (103) zum Abruf durch den
Anbieterrechner (101) bereitzustellen oder solche über das
Netzwerk (103) zu empfangen, wobei der Auswerterechner
(104) ein Typisierungsmodul (106), ein Texterkennungsmo-
dul (107), ein Durchsuchungsmodul (108) und ein Ausgabe-
modul (110) aufweist. Die Erfindung betrifft außerdem ein
Computerprogramm, welches das erfindungsgemäße Ver-
fahren implementiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zur Identifizierung und/oder Extrahierung von
für eine Angebotsabgabe relevanter Information/en
aus einem eine Ausschreibung oder eine Anfrage be-
treffenden, insbesondere umfangreichen, Dokument.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Computerpro-
gramm, das dieses Verfahren implementiert.

[0002] In vielen Branchen ist es üblich, Anfragen
an eine Vielzahl von Anbietern zu senden, um aus
mehreren Angeboten das Günstigste auswählen zu
können. Weiterhin ist es bekannt, insbesondere bei
der Auftragsvergabe durch öffentliche Einrichtungen,
dass Projekte im Rahmen einer Ausschreibung be-
kannt gemacht werden, auf die sich ein Anbieter dann
bewerben oder ein entsprechendes Angebot unter-
breiten kann. Solche Anfragedokumente oder Aus-
schreibungsdokumente sind dabei in Abhängigkeit
des Projekts sehr umfangreich. Ein umfangreiches
Dokument umfasst beispielsweise mehr als zehn Sei-
ten. Gerade bei Großprojekten ist daher für die An-
bieter von nur einzelnen Gewerken zumeist nur ein
Bruchteil der in der Ausschreibung oder der Anfra-
ge enthaltenen Seiten relevant, wobei es sehr auf-
wendig ist, das gesamte Dokument nach den rele-
vanten Textstellen oder Ausschreibungsbereichen zu
durchsuchen. Eine computerunterstützte Suche nach
den relevanten Seiten einer Ausschreibung oder ei-
ner Anfrage ist dabei noch immer sehr fehlerbehaf-
tet, da die Dokumente entweder nicht digital vorlie-
gen, oder - wenn sie digital vorliegen - nicht textba-
siert sind und daher nicht durchsucht werden können.
Zugleich sind die nicht durchsuchbaren Dokumente
aufgrund ihres Rasterformats oftmals nicht von aus-
reichender Qualität. Zusätzlich ist es für die Anbie-
ter aufgrund der vielfältigen Gestaltung der Anfragen
oder der Ausschreibungen schwierig, schnell die für
sie relevanten Informationen aufzufinden.

[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein System und ein Verfahren zur Identi-
fizierung und/oder Extrahierung von für eine Ange-
botsabgabe relevanter Informationen aus einem eine
Ausschreibung oder eine Anfrage betreffenden um-
fangreichen Dokument bereitzustellen, die wenigs-
tens einem der vorstehend erwähnten Nachteilen
Rechnung tragen. Es ist außerdem Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein entsprechendes Computer-
programm bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit einem System
mit den Merkmalen des Anspruchs 1, mit einem Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 7 sowie
mit einem Computerprogramm mit den Merkmalen
des Anspruchs 10. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit
zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0005] Das erfindungsgemäße System ist insbeson-
dere ausgestattet mit einem Netzwerk, das ausge-
bildet ist, einen Auswerterechner mit mindestens ei-
nem Anbieterrechner für den Austausch digitaler Do-
kumente zumindest zeitweise zu verbinden. Das Sys-
tem umfasst ein dem Anbieterrechner zugeordnetes
Sende- und/oder Empfangsmodul, das ausgebildet
ist, digitale Dokumente über das Netzwerk an den
Auswerterechner zu senden oder solche über das
Netzwerk vom Auswerterechner abzurufen. Zusätz-
lich ist ein dem Auswerterechner zugeordnetes Sen-
de- und/oder Empfangsmodul vorhanden, das aus-
gebildet ist, digitale Dokumente über das Netzwerk
zum Abruf durch den Anbieterrechner bereitzustellen
oder solche über das Netzwerk zu empfangen. Der
Auswerterechner weist insbesondere auf:

- ein Typisierungsmodul, das ausgebildet ist, ein
ihm übergebenes digitales Dokument als ma-
schinenlesbares Dokument oder maschinenun-
lesbares Dokument zu typisieren,

- ein Texterkennungsmodul, das ausgebildet ist,
in einem zuvor als maschinenunlesbar typisier-
tes digitales Dokument vorhandene Buchstaben
zu detektieren und somit aus dem maschinenun-
lesbaren Dokument ein maschinenlesbares digi-
tales Dokument zu erzeugen,

- ein Durchsuchungsmodul, das ausgebildet
ist, das maschinenlesbare digitale Dokument
nach mindestens einem Stichwort und/oder
nach mindestens einer aufgrund eines regu-
lären Ausdrucks generierten Stichwortabwand-
lung zu durchsuchen, wobei das mindestens ei-
ne Stichwort und/oder der mindestens eine regu-
läre Ausdruck in einer Datenbank des Auswer-
terechners hinterlegt sind, sowie

- ein Ausgabemodul, das ausgebildet ist, ein di-
gitales Ausgabedokument zu erzeugen, in wel-
chem das mindestens eine aufgefundene Stich-
wort und/oder die mindestens eine aufgefun-
dene Stichwortanwandlung hervorgehoben und/
oder gekennzeichnet ist.

[0006] Mit dem System ist der Vorteil verbunden,
dass eine Anfrage oder eine Ausschreibung auto-
matisiert nach den für eine Angebotsabgabe rele-
vanten Informationen durchsuchbar ist, wobei vor-
zugsweise das Ausgabedokument dem ursprünglich
an den Auswerterechner übergebenen digitalen Do-
kument entspricht, aber um Kommentierungen oder
Hervorhebungen an denjenigen Stellen ergänzt ist,
an denen sich das aufgefundene Stichwort oder an
denen sich die aufgrund des Einsatzes des regu-
lären Ausdrucks entstandene Stichwortabwandlung
vorhanden sind.

[0007] Als Anbieterrechner ist derjenige Computer
oder derjenige Konstituent des Systems zu verste-
hen, welcher von dem Benutzer bedienbar ist, der an
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einer Ausschreibung teilnehmen oder auf die Anfrage
durch Abgabe eines Angebots reagieren möchte. Der
Anbieterrechner kann aber auch als Server agieren,
der dann nicht zwingend von einem menschlichen
Bediener zu bedienen ist, sondern auch automati-
siert arbeiten kann. Als Auswerterechner ist derjeni-
ge Computer oder derjenige Konstituent des Systems
zu verstehen, der ein die Ausschreibung oder die An-
frage betreffendes Dokument verarbeitet, durchsucht
und aufbereitet, um schnell die für den Benutzer rele-
vanten Informationen zur Angebotsabgabe bereitzu-
stellen.

[0008] Zwischen dem Anbieterrechner und dem
Auswerterechner sind durch den Einsatz des Netz-
werkes die verschiedensten Kommunikationsmög-
lichkeiten gegeben. So ist es möglich, dass zwischen
dem Auswerterechner und dem Anbieterrechner ei-
ne Server-Client-Kommunikationsverbindung zumin-
dest zeitweise wirksam ist. In diesem Falle wäre bei-
spielsweise der Auswerterechner als ein Server, ins-
besondere als ein Application-Server, gebildet, der
mit einem Sende- und Empfangsmodul ausgestattet
ist, um von einem Konstituenten des Systems ein di-
gitales Dokument zu empfangen und das dann ver-
arbeitete Ausgabedokument zu versenden. Der An-
bieterrechner ist dabei beispielsweise als ein Client
ausgebildet, der dabei auch nur mit einem Empfangs-
modul ausgestattet sein kann, um das Ausgabedo-
kument zu empfangen. Ferner ist es möglich, dass
sowohl der Auswerterechner als auch der Anbieter-
rechner in einer Server-Server-Kommunikationsver-
bindung stehen, beispielsweise nämlich dann, wenn
der Anbieterrechner selbst ein entsprechendes Do-
kumentenmanagement zur Verwaltung und Speiche-
rung digitaler Dokumente aufweist, auf das der Aus-
werterechner Zugriff hat. Beispielsweise kann der
Austausch von digitalen Dokumenten und/oder von
Ausgabedokumenten über das Netzwerk mittels E-
Mail erfolgen, so dass entweder beim Auswerterech-
ner selbst oder auch im Netzwerk ein Mailserver vor-
handen ist, um entsprechende eingehende Anfragen
oder Ausschreibungen dem Auswerterechner bereit-
zustellen. Es ist auch die Möglichkeit eröffnet, dass
der Auswerterechner ein Portal für den Upload digita-
ler Dokumente bereitstellt, um anschließend das digi-
tale Dokument zu verarbeiten und dann das Ausga-
bedokument für einen Download bereitzustellen. Al-
ternativ oder ergänzend können viele weitere Schnitt-
stellen (bspw. TCP/IP, UDP, IMAP, HTTP, HTTPs,
FTP, FTPs, scp, ssh, XML etc.) vorhanden sein, die
einen Transport des digitalen Dokuments über das
Netzwerk erlauben. Mit Hilfe des Netzwerks ist au-
ßerdem eine Anbindung an ein Dokumentenmanage-
mentsystem, insbesondere auch von Drittrechnern,
möglich.

[0009] Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass
das, insbesondere umfangreiche Dokument als ein
physikalisches oder digitales Fax-Dokument oder als

ein postalisch übersendetes physikalisches Doku-
ment, beispielsweise in Papierform, vorliegt. Für sol-
che Fälle verfügt das System vorzugsweise über ei-
ne entsprechende Scaneinrichtung, um aus dem phy-
sikalischen Dokument ein digitales Dokument zu er-
zeugen. Dabei kann die Scaneinrichtung einerseits
bereits selbsttätig eine entsprechende Buchstaben-
erkennung durchführen, so dass dem Auswerterech-
ner also ein maschinenlesbares Dokument zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Sollte die Scaneinrich-
tung demgegenüber lediglich bildbasierte digitale Do-
kumente erzeugen können, so sieht das erfindungs-
gemäße System die entsprechende Texterkennung
erst in seinem Texterkennungsmodul des Auswerte-
rechners vor, um anschließend ein maschinenlesba-
res digitales Dokument zu erzeugen.

[0010] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt,
wenn das Ausgabedokument ein gegenüber dem
maschinenlesbaren digitalen Dokument in Größe re-
duziertes Extraktionsdokument ist, in welchem zu-
mindest diejenigen Seiten enthalten sind, auf denen
das mindestens eine aufgefundene Stichwort und/
oder die mindestens eine aufgefundene Stichwortab-
wandlung enthalten ist. Somit muss also ein Anbie-
ter nicht mehr das ursprüngliche, gesamte Dokument
durchsehen, um zur relevanten Textstelle zu gelan-
gen, da nur noch diejenigen Seiten bereitgestellt wer-
den, auf denen sich die relevanten Informationen be-
finden. Zusätzlich lässt sich durch eine solche Redu-
zierung und Bereitstellung des Extraktionsdokuments
der Speicherbedarf verringern.

[0011] Es hat sich als sinnvoll erwiesen, wenn
als maschinenlesbares elektronisches Dokument ein
Dokument im portablen Dokumentenformat verwen-
det wird, welches textbasiert und damit durchsuch-
bar ist (sogenanntes „true PDF“). Im Allgemeinen ver-
steht man unter „Portable Dokument Format“ (PDF)
ein Dateiformat, das von Adobe Systems Inc. ent-
wickelt wurde und das es erlaubt, dass in PDF for-
matierte Dokumente zur online-Betrachtung zum Bei-
spiel unter Verwendung eines Computerbildschirms
in der gleichen Weise abgerufen werden können,
wie Ausdrucke der Dokumente offline betrachtet wer-
den könnten. Zum Beispiel können PDF-Dokumen-
te je nach den bestimmten Bedürfnissen des Benut-
zers Seite für Seite betrachtet oder auch online ge-
rollt bzw. gescrollt werden. Der Inhalt des PDF-Do-
kuments kann dabei alternativ lediglich aus Bildern
bestehen oder in Bildform vorliegen (sogenanntes
„Image-only Portable Document Format“), so dass es
nicht text- oder vektor- sondern rasterbasiert gebildet
ist und deshalb ein maschinenunlesbares Dokument
darstellt.

[0012] Als ein anderes oder weiteres maschinenles-
bares Dokument könnte ein Dokument im Format der
erweiterbaren Auszeichnungssprache (XML = „ex-
tensible markup language“) vorliegen. Dieses Doku-
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mentenformat hat sich als ausgezeichnet maschinen-
lesbares elektronisches Format erwiesen. Insbeson-
dere in der Baubranche existiert ein möglicher Vor-
schlag oder ein Standard für den Datenaustausch
auf Basis solcher XML-Dokumente, wobei sich für ei-
ne effiziente Ausschreibung, eine effiziente Vergabe
und eine effiziente Abrechnung von Bauleistungen
das sogenannte GAEB-XML-Format (GAEB für „Ge-
meinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen“) als
nützlich erwiesen hat. Dieses ist ein für die Baubran-
che geeignetes Austausch-Format, um die relevan-
ten Informationen für die Angebotsabgabe maschi-
nell auszulesen. Es hat sich deshalb als sinnvoll für
die Auswertung erwiesen, da bei einem digitalen Do-
kument im XML-Format keine einzelnen Seiten und
somit auch keine Seitenumbrüche behandelt werden
müssen und zugleich Abschnitte über die XML-Struk-
tur eindeutig definiert sind.

[0013] Das Typisierungsmodul typisiert zunächst die
am Auswerterechner eingelangten digitalen Doku-
mente anhand ihrer Dateiendung. Es kann aber der
Fall eintreten, dass beispielsweise ein Dokument als
XML-Dokument und damit als maschinenlesbar typi-
siert wurde, weil jemand eine „falsche“ Dateiendung
für das digitale Dokument angegeben hat. Um die-
sem Problem zu begegnen, kann in einer Ausgestal-
tung eine nähere Vorab-Analyse des Inhalts des di-
gitalen Dokuments erfolgen. So wird beispielsweise
bei PDF-Dokumenten zunächst der Versuch unter-
nommen, den Text des PDFs zu extrahieren. Hier-
bei können auch Metadaten hilfreich sein, um eine
entsprechende Typisierung des PDFs vorzunehmen.
Wird ein vorgegebener Schwellwert für die Anzahl
der Buchstaben oder Zeichen im gesamten Doku-
ment überschritten, so kann daraus darauf geschlos-
sen werden, dass es sich um ein textbasiertes (true)
PDF-Dokument handelt. Wird der Schwellwert nicht
erreicht oder überschritten, so handelt es sich um ein
bildbasiertes PDF-Dokument. Bei der Prüfung kann
ein Wörterbuchabgleich helfen, zu prüfen, ob der Text
des PDF-Dokuments als sinnvoll zu erachten ist, um
es eindeutiger als maschinenlesbares, digitales Do-
kument zu klassifizieren.

[0014] Die vorstehend erläuterte Prüfung im Typisie-
rungsmodul kann auch seitenweise erfolgen. So wird
dann seitenweise geprüft, ob jeweils ein Schwellwert
für die Zeichenanzahl oder für die Anzahl sinnvoller
Worte überschritten ist, um ein Indiz für das Vorlie-
gen oder Nicht-Vorliegen eines maschinenlesbaren
Dokuments zu erhalten.

[0015] Das Typisierungsmodul ist vorzugsweise au-
ßerdem ausgebildet, die im PDF-Dokument enthalte-
nen Bilder einer Texterkennung zu unterziehen. Hier-
bei können die Anzahl an Buchstaben und/oder Zei-
chen ermittelt werden, die in den untersuchten Bil-
dern vorliegen. Die Differenzbildung aus der Anzahl
der Zeichen im Dokument vor dem Durchsuchen der

Bilder und der Anzahl der im Dokument vorliegen-
den Zeichen zusammen mit der Anzahl der Zeichen
in den Bildern bietet dabei ebenfalls einen Indikator
dafür, ob es sich um ein maschinenlesbares Doku-
ment oder um ein maschinenunlesbares Dokument
handelt. Auch für diese Differenz kann ein entspre-
chender Schwellwert vorgegeben sein.

[0016] Die im PDF-Dokument enthaltenen Bilder
können einerseits Text enthalten, also Textblöcke in
Bildform sein, oder andererseits „richtige Bilder“ in
Form von Grafiken, Logos, Fotos, Abbildungen, Il-
lustrationen oder Skizzen, sein. Eine Texterkennung
kann beispielsweise immer erfolgen, wobei nach der
Erkennung auch festgestellt werden könnte, dass das
PDF-Dokument lediglich Bilder ohne darin enthalte-
ne Textblöcke aufweist. Es hat sich als effizient und
ressourcenschonend erwiesen, wenn aber nur die-
jenigen Bilder einer Erkennung unterzogen werden,
die Textblöcke in Bildform enthalten, um den darin
enthaltenen Text zu extrahieren. Dabei bleiben bei-
spielsweise diejenigen Bilder außer Betracht, die sei-
tenweise an stets der gleichen Stelle mit denselben
Pixeln ausgebildet oder angeordnet sind, so dass
sich anhand dieser Information rückschließen lässt,
dass es sich bei diesem Bild wohl um ein Logo oder
um eine sich nicht verändernde Kopfzeile eines PDF-
Dokuments handelt. Für die Bewertung kann eben-
falls ein Schwellwert für das Vorkommen eines sol-
chen Bildes gesetzt sein.

[0017] Das Texterkennungsmodul ist vorzugswei-
se ausgebildet, bei maschinenunlesbaren (PDF-)Do-
kumenten ein maschinenlesbares Layer hinzuzufü-
gen, um das nachfolgend zu durchsuchende ma-
schinenlesbare digitale Dokument zu erzeugen. Um
aber die Zeichenerkennung zusätzlich zu verbes-
sern, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das
maschinenlesbare Dokument in Form des bildbasier-
ten portablen Dokumentenformats vorliegt und wenn
das Texterkennungsmodul in einer Bildoptimierungs-
einrichtung zur grafischen Vorab-Aufbereitung des
im bildbasierten portablen Dokumentenformat vorlie-
genden Dokuments aufweist, die ihrerseits einer Ein-
richtung zur optischen Zeichenerkennung des Tex-
terkennungsmoduls vorgeschaltet ist.

[0018] Die Bildoptimierungseinrichtung weist vor-
zugsweise eine Ausrichteinheit auf, um eine oder
mehrere der Seiten des Dokuments durch eine Dre-
hung auszurichten, so dass die nachfolgende Tex-
terkennung zuverlässiger durchgeführt werden kann.
Unter Drehung ist eine beliebige Drehung des Do-
kuments bzw. von Einzelseiten des Dokuments zwi-
schen 0 Grad und 360 Grad zu verstehen, wobei die
Einzelseiten des digitalen Dokuments häufig nur um
maximal 10 Grad zu verdrehen sind, um einen schräg
eingezogenes und deshalb „schräg“ gescanntes Do-
kument hinsichtlich seiner Ausrichtung zu korrigieren.
Zusätzlich hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,
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wenn die Bildoptimierungseinrichtung eine Kontrast-
schärfeeinheit aufweist, die ausgebildet ist, die vor-
handenen Kontraste zu stärken und/oder zu schär-
fen, so dass auch dadurch die Zeichenerkennung in
der Einrichtung zur optischen Zeichenerkennung zu-
verlässiger erfolgt.

[0019] Die Einrichtung zur optischen Zeichenerken-
nung (OCR = „Optical Character Recognition“) er-
folgt dabei insbesondere wörterbuchbasiert. Die Ein-
richtung zur optischen Zeichenerkennung ist dabei
ausgestaltet, zuerst die Sprache des digitalen Do-
kuments zu erkennen und dann das der erkannten
Sprache entsprechende Wörterbuch für die Texter-
kennung auszuwählen. Bei der Zeichenerkennung
erfolgt dann ein Abgleich mit den im gewählten Wör-
terbuch enthaltenen Wörtern, so dass eine verbes-
serte und effizientere Zeichenerkennung vorliegt.

[0020] In einer vorteilhaften Weitergestaltung ist
der Einrichtung zur optischen Zeichenerkennung ein
künstliches neuronales Netzwerk zugewiesen, das
ausgebildet und derart trainiert ist, trotz einzelner
unkenntlicher Buchstaben aus dem Kontext heraus
das zutreffende Wort zu erkennen. Dieses künstli-
che neuronale Netzwerk weist dabei vorzugsweise
eine rekurrente Verschaltung auf, um eine noch bes-
sere Zeichenerkennung/Wörtererkennung zu bieten.
In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn
das künstliche neuronale Netzwerk außerdem eine
LTSM-Struktur (englisch „long-term short memory“
oder „langes Kurzzeitgedächtnis“) aufweist, so dass
beim Training des künstlichen neuronalen Netzwerks
auf eine größere Datenmenge zugegriffen werden
kann oder zugreifen konnte, was zu einer noch bes-
seren Texterkennung/Worterkennung beiträgt.

[0021] Es kann bei der optischen Zeichenerkennung
der Fall eintreten, dass die Seiteninformation des
digitalen Dokuments verloren geht, so dass später
nicht mehr zuverlässig diejenigen Bereiche oder die-
jenigen Seiten angegeben werden können, in de-
nen sich für eine Angebotsabgabe relevante Infor-
mationen befinden. Aus diesem Grunde ist es vor-
teilhaft, wenn der Bildoptimierungseinrichtung und
der Einrichtung zur optischen Zeichenerkennung ei-
ne Vereinzelungs- und/oder Zusammenführungsein-
richtung zwischengeschaltet ist, die eingerichtet ist,
die Seiten des digitalen Dokuments der Einrichtung
zur optischen Zeichenerkennung vereinzelt bereitzu-
stellen oder vereinzelte Seiten wieder zu dem digi-
talen gesamten Dokument zusammenzuführen. So-
mit kann also die Einrichtung zur optischen Zeichen-
erkennung die Seiten des digitalen Dokuments sei-
tenweise der Erkennungsprozedur unterziehen, wo-
nach anschließend wieder das zusammengesetzte
vollständige Dokument mit entsprechender Seitenin-
formation für die weitere Analyse bereitsteht.

[0022] Eine weitere wesentliche Kernkomponente
des Systems bildet das Durchsuchungsmodul, das
mit einer Datenbank zumindest zeitweise in Ver-
bindung steht. In der Datenbank sind vorzugswei-
se mehrere Stichworte gespeichert. Vorzugsweise
ist auch eine Mehrzahl an regulären Ausdrücken
in der Datenbank gespeichert, so dass bei einer
Suche auch Stichwortabwandlungen oder Varianten
von Stichworten aufgefunden werden. Die Verwen-
dung regulärer Ausdrücke bietet ein mächtiges Werk-
zeug zur zuverlässigen Erkennung von für eine Ange-
botsabgabe relevanter Informationen, worauf ledig-
lich exemplarisch in der Figurenbeschreibung noch-
mals näher eingegangen wird. Das Durchsuchungs-
modul ist vorzugsweise ausgestaltet, bei ursprüng-
lich als maschinenunlesbar typisierten, dann aber
maschinenlesbar gemachten digitalen Dokumenten,
bei der Durchsuchung eine vorgegebene oder vor-
gebbare Hamming-Distanz bei der Auswertung der
Zeichenketten zu berücksichtigen. Die Hamming-Dis-
tanz kann eins, zwei oder mehr als zwei betragen,
wobei die Korrektur einzelner Zeichen in den Zei-
chenketten nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip er-
folgt; ggfs. auch durch einen Abgleich mit Wörtern
aus einem digitalen Wörterbuch. Es ist zudem die
Möglichkeit eröffnet, die Hamming-Distanz bei als
maschinenlesbar typisierten digitalen Dokumenten
anzuwenden. Da die Fehler in solchen Dokumenten
eher auf Tippfehler im ursprünglichen Dokument zu-
rückgehen, damit also nicht auf etwaige Fehlerken-
nungen während der Texterkennung, ist es bevor-
zugt, dass die Durchsuchung mit Berücksichtigung
der (Korrektur mit) Hamming-Distanz ausschließlich
bei ursprünglich maschinenunlesbar typisierten digi-
talen Dokumenten erfolgt.

[0023] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung
kann bei dem Einsatz des vorangehend erläuterten
künstlichen neuronalen Netzwerks die Berechnung
einer Hamming-Distanz entfallen. Umgekehrt ist es
möglich, dass das künstliche neuronale Netzwerk
entfällt aber die Hamming-Distanz berechnet wird.
Zudem ist auch die Möglichkeit eröffnet sowohl das
künstliche neuronale Netzwerk als auch die Berech-
nung der Hamming-Distanz einzusetzen oder zu ver-
wenden.

[0024] Es ist sinnvoll, wenn das Durchsuchungsmo-
dul oder das Texterkennungsmodul ausgebildet ist,
Textabsätze oder Abschnitte oder Kapitel mit iden-
tifizierten Stichworten und/oder identifizierten Stich-
wortabwandlungen im digitalen Dokument zu erken-
nen, und wenn das Ausgabemodul ausgebildet ist,
die Seiten des digitalen Dokuments mit dem mindes-
tens einen vollständigen Textabsatz oder mit dem
mindestens einen vollständigen Abschnitt oder Ka-
pitel im Ausgabedokument auszugeben, in welchen
das mindestens eine aufgefundene Stichwort und/
oder die mindestens eine aufgefundene Stichwortab-
wandlung enthalten ist. Die Erkennung erfolgt dabei
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blockweise, indem beispielsweise nach Zahlen und
hinter den Zahlen stehendem Text gesucht wird. Eine
solche Struktur aus Zahl und Text ist typischerweise
ein Indiz für den Beginn eines neuen Kapitels oder ei-
nes neuen Abschnitts, so dass das digitale Dokument
in einer Vorabuntersuchung in einzelne Blöcke unter-
teilt werden kann. Wird ein Stichwort oder eine Stich-
wortabwandlung in einem Block aufgefunden, so wird
- auch wenn ein Seitenumbruch vorliegt - der Block
als solcher „am Stück“ belassen bei der Ausgabe. Mit
anderen Worten wird durch das System gewährleis-
tet, dass die ganzen Abschnittsblöcke und Kapitel-
blöcke auch über den Seitenumbruch hinweg beibe-
halten werden, so dass ein Anbieter alle relevanten
Informationen im Zusammenhang mit dem aufgefun-
denen Stichwort oder der aufgefundenen Stichwort-
abwandlung im späteren Ausgabedokument oder Ex-
traktionsdokument erhält, um anschließend sein An-
gebot erstellen und abgeben zu können.

[0025] Das System, insbesondere der Auswerte-
rechner, kann auch ein dem Texterkennungsmodul
parallel geschaltetes Dokumentengenerierungsmo-
dul aufweisen, das beispielsweise aus einem maschi-
nenlesbaren digitalen Dokument eines ersten Forma-
tes ein maschinenlesbares Dokument eines zweiten
Formates erstellt. Somit könnte beispielsweise ein
als XML-Datei erkanntes digitales Dokument durch
das Dokumentengenerierungsmodul ebenfalls in ein
(true) PDF-Dokument gewandelt werden, bevor es
dem Durchsuchungsmodul zugeleitet wird. Die Um-
wandlung der XML-Datei in das PDF-Format ist von
Vorteil, weil ein Bearbeiter in der Ausschreibung oder
in der Anfrage aufgrund der mit Auszeichnungen von
Textteilen gebildeten Struktur des XML-Dokuments
nur sehr aufwändig die für ihn relevanten Informatio-
nen identifizieren kann. Durch die Umwandlung in ein
PDF-Dokument wird für den Bearbeiter die Lesbar-
keit des Inhalts des ursprünglichen XML-Dokuments
verbessert oder sogar überhaupt erst geschaffen.

[0026] Das Verfahren zur Identifizierung und/oder
Extrahierung von für eine Angebotsabgabe relevan-
ter Information aus einem eine Ausschreibung oder
eine Anfrage betreffenden umfangreichen Dokument
umfasst insbesondere die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines digitalen Dokuments an ei-
nen Computer oder an einen Auswerterechner;

- Typisieren des digitalen Dokuments mittels
eines Typisierungsmoduls dahingehend, ob es
sich beim digitalen Dokument um ein maschi-
nenlesbares Dokument oder um ein maschinen-
unlesbares Dokument handelt;

- Erstellen eines maschinenlesbaren digitalen
Dokuments mittels eines Texterkennungsmo-
duls, wenn das Dokument zuvor als maschinen-
unlesbar typisiert wurde;

- Durchsuchen des maschinenlesbaren Doku-
ments mittels eines Durchsuchungsmoduls nach
mindestens einem für die Angebotsangabe re-
levanten Stichwort und/oder nach mindestens
einer aufgrund eines regulären Ausdrucks ge-
nerierten Stichwortabwandlung, wobei das min-
destens eine Stichwort und/oder der mindestens
eine reguläre Ausdruck in einer Datenbank des
Auswerterechners hinterlegt ist;

- mittels eines Ausgabemoduls Erzeugen eines
digitalen Ausgabedokuments, in welchem das
mindestens eine aufgefundene Stichwort und/
oder die mindestens eine aufgefundene Stich-
wortabwandlung hervorgehoben und/oder ge-
kennzeichnet ist; und

- Bereitstellen oder Ausgeben des Ausgabedo-
kuments durch den Computer oder den Auswer-
terechner.

[0027] Die in Verbindung mit dem System erwähn-
ten Vorteile und vorteilhaften Ausgestaltungen gelten
gleichermaßen für das erfindungsgemäße Verfahren,
das sich durch ein vereinfachtes Auffinden der für die
Angebotsabgabe relevanten Informationen auszeich-
net.

[0028] Da die einzelnen Verfahrensschritte compu-
terimplementiert durchgeführt werden, kann es einer-
seits in einer nativen Lösung, d.h. ohne Anbindung
an ein Netzwerk, durchgeführt werden; es kann an-
dererseits in Form einer E-Mail-Lösung, einer Server-
Server-Lösung oder als eine Portallösung mit einer
in einem Netzwerk vorliegenden Client-Server-Struk-
tur ausgestaltet und durchgeführt werden. Die unter-
schiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten sind vor-
angehend bereits erörtert worden.

[0029] Häufig liegt das maschinenunlesbare Doku-
ment in einem bildbasierten portablen Dokumenten-
format vor, weshalb es von Vorteil ist, wenn das Tex-
terkennungsmodul eine Bildoptimierungseinrichtung
umfasst, um das in dem bildbasierten portablen Do-
kumentenformat vorliegende Dokument vorab gra-
fisch aufzubereiten, wobei die Bildoptimierungsein-
richtung eine Ausrichteinheit aufweist, die eine oder
mehrere der Seiten des Dokuments mittels einer
Drehung ausrichtet, wobei die Bildoptimierungsein-
richtung außerdem eine Kontrastschärfeeinheit auf-
weist, die die vorhandenen Kontraste stärkt und/oder
schärft. Die Drehung kann dabei nur ein paar we-
nige Grad betragen; beispielsweise höchstens 10
Grad. Das Texterkennungsmodul umfasst ferner ei-
ne Einrichtung zur optischen Zeichenerkennung, die
die Buchstaben des vorab grafisch aufbereiteten Do-
kuments, insbesondere wörterbuchbasiert und insbe-
sondere unter Zuhilfenahme eines künstlichen neu-
ronalen Netzes erkennt, wobei dem maschinenun-
lesbaren digitalen Dokument ein maschinenlesbares
Layer hinzugeführt wird, um aus dem maschinenun-
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lesbaren digitalen Dokument ein maschinenlesbares
digitales Dokument zu erzeugen. Das maschinenles-
bare Layer kann von einem Benutzer typischerweise
zwar markiert werden, es bleibt aber für ihn unsicht-
bar. Mit anderen Worten ist das maschinenlesbare
Layer ein über das Bild gelegter Text mit unsichtbar
dargestellter Schriftfarbe.

[0030] Mit diesen Verfahrensschritten können spä-
tere Komplikationen bei der Texterkennung redu-
ziert werden, die beispielsweise aufgrund mangelhaf-
ter Auflösung des maschinenunlesbaren Dokuments,
aufgrund zu geringer Bittiefe, aufgrund eines schrä-
gen Einzugs beim Scanvorgang, aufgrund mangel-
hafter Kontraste oder aufgrund von rauschendem
Hintergrund entstehen. Solche Komplikationen las-
sen unerwünscht Fehlerkennungen entstehen.

[0031] Das Verfahren weist zudem den Vorteil auf,
dass die Seiten des digitalen Dokuments vor der
optischen Zeichenerkennung mittels einer Vereinze-
lungs- und/oder Zusammenführungseinrichtung ver-
einzelt werden, wobei vorzugsweise die vereinzel-
ten Seiten nach der Zeichenerkennung mittels der
Vereinzelungs- und/oder Zusammenführungseinrich-
tung wieder zu einem vollständigen maschinenles-
baren digitalen Dokument zusammengeführt werden.
Damit ist der Vorteil verbunden, dass bei der op-
tischen Zeichenerkennung die Information der Sei-
ten nicht verloren geht, da diese durch die Vereinze-
lungs- und/oder Zusammenführungseinrichtung bei-
behalten werden können.

[0032] Das erfindungsgemäße Computerprogramm
weist die gleichen Vorteile und vorteilhaften Ausge-
staltungen wie das erfindungsgemäße Verfahren und
das erfindungsgemäße System auf. Es hat sich als
besonders vorteilhaft erwiesen, wenn es in einen digi-
talen Speicher eines Computers geladen ist und das
entsprechende Verfahren implementiert.

[0033] Die vorstehend in der Beschreibung genann-
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die
nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkma-
le und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in
anderen Kombinationen oder in Alleinstellung ver-
wendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlas-
sen. Es sind somit auch Ausführungen als von der
Erfindung umfasst und offenbart anzusehen, die in
den Figuren nicht explizit gezeigt oder erläutert sind,
jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus
den erläuterten Ausführungen hervorgehen und er-
zeugbar sind.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-

führungsformen sowie anhand der Zeichnungen. Da-
bei zeigen:

Fig. 1 ein schematisch dargestelltes System
zur Identifizierung und/oder Extrahierung von für
eine Angebotsabgabe relevanter Informationen
aus einem eine Ausschreibung oder eine Anfra-
ge betreffenden Dokument;

Fig. 2 ein zweites schematisch dargestelltes
System, wobei ein Ausschreibungsrechner ge-
zeigt ist und wobei der Auswerterechner zusätz-
lich ein Dokumentengenerierungsmodul auf-
weist;

Fig. 3 eine schematische Detailansicht des Tex-
terkennungsmoduls,

Fig. 4 eine beispielhafte Datenbank des Auswer-
terechners mit beispielhaften Stichworten und
beispielhaften regulären Ausdrücken, und

Fig. 5 eine schematische Darstellung des Ver-
fahrensablaufs.

[0035] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein System 100
zur Identifizierung und/oder Extrahierung von für eine
Angebotsabgabe relevanter Informationen aus einem
eine Ausschreibung oder eine Anfrage betreffenden
umfangreichen Dokument gezeigt. Hierbei ist mittels
eines Netzwerks 103 ein Auswerterechner 104 mit
mindestens einem Anbieterrechner 101 für den Aus-
tausch digitaler Dokumente 200, 201, 202 zumin-
dest zeitweise verbunden, wobei auch eine Mehr-
zahl an Anbieterrechnern 101 vorhanden sein kön-
nen (ein weiterer ist vorliegend gestrichelt darge-
stellt), um sich über das Netzwerk 103 mit dem insbe-
sondere als dedizierten Server ausgestalteten Aus-
werterechner 104 zu verbinden. Jeder Anbieterrech-
ner 101 weist ein Sende- und/oder Empfangsmodul
102 auf, das ausgebildet ist, digitale Dokumente 200
über das Netzwerk 103 an den Auswerterechner 104
zu senden und/oder solche über das Netzwerk 103
abzurufen. Auch der Auswerterechner 104 weist ein
Sende- und/oder Empfangsmodul 105 auf, das aus-
gebildet ist, die digitalen Dokumente 200, 202 über
das Netzwerk 103 zum Abruf durch einen der Anbie-
terrechner 101 bereitzustellen und/oder solche über
das Netzwerk 103 zu empfangen.

[0036] Der Auswerterechner 104 umfasst selbst ne-
ben seinem Sende- und/oder Empfangsmodul 105
zusätzlich ein Typisierungsmodul 106, ein Texterken-
nungsmodul 107, ein Durchsuchungsmodul 108, ei-
ne Datenbank 109 und ein Ausgabemodul 110. Die
Funktionsweise der einzelnen Module und das erfin-
dungsgemäße Verfahren werden nachstehend erläu-
tert.

[0037] Zunächst erhält der Auswerterechner 104
mittels seines Sende- und/oder Empfangsmoduls
105 ein digitales Dokument 200. Dieses digitale Do-
kument 200 kann beispielsweise über einen dem
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System 100 zugewiesenen Mailserver abgerufen
werden, wobei der Auswerterechner 104 auch selbst
ein entsprechendes Mailmodul aufweisen kann. Es
besteht zudem die Möglichkeit, dass der Benutzer am
Anbieterrechner 101 sich über ein Portal am Auswer-
terechner 104 eingeloggt, um das digitale Dokument
200 über das Netzwerk 103 hochzuladen.

[0038] Im System 100 der Fig. 2 ist im Unterschied
zum System 100 nach Fig. 1 zusätzlich ein Aus-
schreibungsrechner 111 vorhanden, der ebenfalls ein
Sende- und/oder Empfangsmodul 112 umfasst, über
welches der Ausschreibungsrechner 111 mit dem
Netzwerk 103 kommunizieren kann. Als Ausschrei-
bungsrechner 111 ist derjenige Computer oder derje-
nige Konstituent des Systems 100 zu verstehen, wel-
cher von dem Benutzer bedienbar ist, der die Aus-
schreibung oder die Anfrage erstellt und für potentiel-
le Anbieter zur Verfügung stellt. Am Ausschreibungs-
rechner 111 wird die Ausschreibung oder die Anfra-
ge erstellt und gegebenenfalls als bildbasiertes oder
textbasiertes digitales Dokument 200 über das Netz-
werk 103 an den Auswertungsserver 104 gesendet.
Alternativ oder zusätzlich kann das digitale Dokument
200 via E-Mail an den Anbieterrechner 101 gesendet
werden, so dass mittels des Anbieterrechners dann
ein entsprechender Upload des digitalen Dokuments
auf den Auswerterechner 104 erfolgt, wo es auf sei-
ne Relevanz für eine Angebotsabgabe hin überprüft
wird.

[0039] Wenn das umfangreiche Dokument zunächst
in Papierform vorliegt, so wird dieses mit einer ge-
eigneten Scaneinrichtung digitalisiert, so dass auch
dann ein umfangreiches digitales Dokument 200 vor-
liegt. Das digitale Dokument 200 wird dann an das
Typisierungsmodul 106 übergeben, das das digita-
le Dokument 200 daraufhin überprüft, ob es sich
um ein maschinenlesbares Dokument, beispielswei-
se um ein GAEB-XML-Dokument oder ein true-PDF-
Dokument handelt, oder ob es als ein maschinen-
unlesbares Dokument, beispielsweise als ein bildba-
siertes PDF-Dokument, vorliegt.

[0040] Ein als maschinenunlesbar typisiertes Doku-
ment wird an das Texterkennungsmodul 107 überge-
ben, welches aus diesem ein neues maschinenlesba-
res digitales Dokument 200 erzeugt. Das Texterken-
nungsmodul 107 ist in Fig. 3 schematisch detailliert
dargestellt, wobei zu erkennen ist, dass es eine Bil-
doptimierungseinrichtung 113, eine Vereinzelungs-
und/oder Zusammenführungseinrichtung 116 und ei-
ne Einrichtung 117 zur optischen Zeichenerkennung
umfasst. Die Bildoptimierungseinrichtung 113 unter-
gliedert sich ferner in eine Ausrichteinheit 114 und ei-
ne Kontrastschärfeeinheit 115.

[0041] Das als maschinenunlesbar typisierte digita-
le Dokument 200 wird zunächst der Ausrichteinheit
114 der Bildoptimierungseinrichtung 113 zugeleitet,

welche dort eine Seite oder mehrere der Seiten des
digitalen Dokuments 200 durch eine entsprechende
Drehung ausrichtet. Eine solche Drehung kann bei-
spielsweise erforderlich werden, wenn ein gescann-
tes PDF-Dokument schräg oder schief von der Scan-
einrichtung eingezogen und gescannt wurde.

[0042] Sobald die Ausrichteinheit 114 alle Seiten des
Dokuments entsprechend ausgerichtet hat, wird das
so geformte Dokument an die Kontrastschärfeeinheit
115 übergeben, um dort eine entsprechende Schär-
fung oder Stärkung der Kontraste hervorzurufen. Ei-
ne Schärfung oder eine Vertiefung der Kontraste kön-
nen erforderlich werden, wenn beispielsweise eine
zu geringe Auflösung beim Scanvorgang, eine zu ge-
ringe Bit-Farbtiefe, beispielsweise eine 1-Bit-Farbtie-
fe anstatt von Graustufen und Farben, ein andersge-
arteter mangelhafter Kontrast oder ein rauschender
Hintergrund vorliegen.

[0043] Wenn das digitale Dokument 200 in der Bild-
optimierungseinrichtung 113 vorab grafisch optimiert
wurde, gelangt es an die Vereinzelungs- und/oder
Zusammenführungseinrichtung 116, die das digitale
Dokument 200 in Einzelseiten zerlegt, so dass jede
Seite einzeln der nachfolgenden Einrichtung 117 zur
optischen Zeichenerkennung zugeleitet wird. Dieses
„Zerstückeln“ des Dokuments und das anschließen-
de erneute Zusammenführen der Einzelseiten ge-
währleistet, dass die Seiteninformationen des digita-
len Dokuments 200 nach der optischen Zeichener-
kennung noch bzw. wieder vorhanden sind.

[0044] Die Einrichtung 117 zur optischen Zeichener-
kennung ist ausgestaltet, die Texterkennung wörter-
buchbasiert durchzuführen, so dass eine verbesser-
te Texterkennung vorliegt. Im Vorfeld wird dabei zu-
sätzlich die Sprache des digitalen Dokuments 200 er-
mittelt, so dass auch das der Sprache entsprechende
Wörterbuch zur Texterkennung herangezogen wird.
Außerdem ist der Einrichtung (117) zur optischen Zei-
chenerkennung ein künstliches neuronales Netzwerk
zugewiesen, das ausgebildet und derart trainiert ist,
trotz einzelner unkenntlicher Buchstaben aus dem
Kontext heraus das zutreffende Wort zu erkennen.
Dieses künstliche neuronale Netzwerk weist eine re-
kurrente Verschaltung auf und besitzt eine LTSM-
Struktur, was zu einer verbesserten Texterkennung/
Worterkennung beiträgt.

[0045] Nach dem erneuten Zusammenführen der
Einzelseiten durch die Vereinzelungs- und/oder Zu-
sammenführungseinrichtung 116 wird das digitale,
nun maschinenlesbare Dokument an das Durchsu-
chungsmodul 108 übergeben. Im Durchsuchungs-
modul 108 wird das maschinenlesbare digitale Do-
kument nach mindestens einem Stichwort und/oder
nach mindestens einer aufgrund eines regulären
Ausdrucks generierten Stichwortabwandlung durch-
sucht. Die zu suchenden Stichworte oder die zu su-
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chenden regulären Ausdrücke sind in der Datenbank
109 des Auswerterechners 104 hinterlegt. Die Inhalte
der Datenbank 104 können von einem, insbesondere
autorisierten Benutzer des Anbieterrechners 101 be-
arbeitet werden, wobei insbesondere weitere Stich-
worte und weitere reguläre Ausdrücke in der Daten-
bank 109 hinterlegt werden können, um zukünftige
Suchen zu verfeinern oder zu verbessern. Es besteht
selbstverständlich auch die Möglichkeit, bestehende
Einträge der Datenbank 109 zu verändern oder sogar
gänzlich zu löschen.

[0046] Ein Beispiel des Inhalts der Datenbank 109
ist schematisch in Fig. 4 gezeigt, wobei rein exem-
plarisch zwei Stichworte, vorliegend die Stichworte
„Garage“ und „Haustür“, darin enthalten sind. Zusätz-
lich finden sich ebenfalls rein exemplarisch zwei ver-
schiedene reguläre Ausdrücke, die „Zugang\w*“ und
„(elektronische|elektrische)(-| )Sicherung(en)?“ lau-
ten. Das Durchsuchungsmodul 108 ist ausgebildet,
im digitalen Dokument 200 Abwandlungen und Va-
rianten von Einzelwörtern oder von zusammengehö-
rigen oder zusammengesetzten Begriffen mit einer
vorgegebenen Syntax zu suchen. Anhand der exem-
plarisch dargestellten Inhalte der Datenbank 109 wird
nachfolgend die den regulären Ausdrücken zugrunde
liegende Syntax näher erläutert.

[0047] Die einzelnen Stichworte, die ohne die regu-
lären Ausdrücke versehen sind, liefern nur Treffer
im digitalen Dokument 200, die genau dieses Stich-
wort wiedergeben, wobei die Begriffe „Haustür“ oder
„Garage“ aufgefunden werden würden; beispielswei-
se „Haustürschloss“ oder „Garagentor“ wären jedoch
nicht im Trefferergebnis enthalten. Auch „Haustüre“
wäre nicht im Trefferergebnis enthalten, so dass ei-
ne Abweichung bei nur einem einzigen Buchstaben
dazu führt, dass ein Wort nicht mehr gefunden wird.
Es besteht daher die zusätzliche Möglichkeit, „\w*“
der Syntax zu verwenden, was Treffer liefert, für das
diesem Element vorangestellten Stichwort mit kei-
nem weiteren Buchstaben, mit einem einzigen wei-
teren oder mit beliebig vielen weiteren daran an-
gehängten Buchstaben. Somit würden beim gezeig-
ten Beispiel „Zugang\w*“ Treffer geliefert wie „Zu-
gang“, „Zugangstüre“, „Zugangskontrolle“ etc.. Es be-
steht die Möglichkeit, „|“ der Syntax zu verwenden,
was eine Kombination von Begriffen eines logischen
Oders darstellt. Im Beispiel würden also bei „(elektro-
nische|elektrische)“ Treffer aufgefunden werden, die
entweder „elektronische“ oder „elektrische“ enthiel-
ten. Im Beispiel folgt beim Datenbankeintrag dann „
(-| )“, was „-“ (Bindestrich) oder „ “ (Leerzeichen) be-
deutet. Es besteht die Möglichkeit „()?“ (Klammerin-
halt in Klammern mit Fragezeichen) der Syntax zu
verwenden, was „optional“ bedeutet, so dass im Bei-
spiel bei „Sicherung(en)?“ Treffer geliefert würden,
die sowohl „Sicherung“ als auch „Sicherungen“ lau-
ten. Die einzelnen regulären Ausdrücke lassen sich
beliebig miteinander kombinieren, so dass beispiels-

weise u.a. „elektrische Sicherung“, „elektronische-Si-
cherungen“ und „elektronische Sicherungen“ unter
den Treffern zu finden wären. „\d“ der Syntax steht für
beliebige Ziffern zwischen 0 und 9. „\w“ der Syntax
steht für einen einzigen beliebigen Buchtstaben, an-
gehängt an das entsprechende Stichwort, der aufzu-
treten hat, um im Trefferergebnis enthalten zu sein.
„\w+“ der Syntax steht für einen oder beliebig viele
weitere Buchstaben, angehängt an das entsprechen-
de Stichwort, die aufzutreten haben, um im Trefferer-
gebnis enthalten zu sein.

[0048] Das Durchsuchungsmodul 108 ist ausgebil-
det, sich diejenigen Stellen zu merken, an denen die
Stichworte oder die Stichwortabwandlungen vorkom-
men. Das nachfolgend angeordnete Ausgabemodul
110 erzeugt dann ein neues digitales Ausgabedoku-
ment 202, in welchem die aufgefundenen Stichworte
und die aufgefundenen Stichwortabwandlungen her-
vorgehoben oder gekennzeichnet sind.

[0049] Beispielsweise kann in einem PDF-Doku-
ment die „Kommentar-Funktion“ dazu genutzt wer-
den, um die Position eines aufgefundenen Stichworts
oder eines aufgefundenen regulären Ausdrucks an-
zugeben. Im Kommentar steht dann das dem Auffin-
den zugrunde liegende Stichwort oder der dem Auf-
finden zugrundeliegende reguläre Ausdruck. Zusätz-
lich kann die „Hervorheben-Funktion“ für PDF-Doku-
mente dazu genutzt werden, um die aufgefundenen
Treffer hervorzuheben oder zu highlighten. Das di-
gitale Ausgabedokument 202 kann dabei beispiels-
weise dem ursprünglichen Format des digitalen Do-
kuments 200 entsprechen, aber ergänzt um Kom-
mentare und/oder Hervorhebungen für die aufgefun-
denen Stichworte und/oder Stichwortabwandlungen.
Der Benutzer kann dabei sehr schnell die entspre-
chenden Passagen im umfangreichen Dokument auf-
finden, die für eine spätere Erstellung und Abgabe ei-
nes Angebots relevant sind.

[0050] Alternativ oder ergänzend besteht auch die in
Fig. 2 gezeigte Möglichkeit, dass das Ausgabemo-
dul 110 ein gegenüber dem maschinenlesbaren di-
gitalen Dokument 200 in der Größe reduziertes Ex-
traktionsdokument 201 erzeugt, in welchem lediglich
die für die Angebotsabgabe relevanten Seiten oder
Bereiche enthalten sind. Somit ist ein geringerer Da-
tentransfer vonnöten und der Speicherbedarf ist re-
duziert.

[0051] Alternativ oder ergänzend kann auch das ge-
samte ursprüngliche, aber mit Kommentaren oder
Hervorhebungen versehene Ausgabedokument 202
ebenfalls an den Anbieterrechner 101 übergeben
werden. Das Versenden kann beispielsweise via E-
Mail erfolgen, wobei die Möglichkeit besteht, dass
auch lediglich eine E-Mail-Benachrichtigung (oder
eine Push-Benachrichtigung via Smartphone oder
Smartwatch) über neue, im Portal des Systems vor-
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handene Ausgabedokumente 202 versendet werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Ausgabe-
dokument 202 über eine geeignete andere Schnitt-
stelle bereitgestellt ist oder wird, wobei auch die Be-
reitstellung in einem Dokumentenmanagementsys-
tem möglich ist.

[0052] Zusätzlich kann das Ausgabemodul 110 aus-
gebildet sein, ein Ausgabedokument 202 zu erzeu-
gen, welches eine vorgegebene Struktur umfasst, so
dass die Formatierung und die Aufbereitung und Aus-
gestaltung des Ausgabedokuments 202 stets gleich
ist und deshalb für einen Anbieter eine vereinfach-
te und gewohnte Übersicht bietet. Mit anderen Wor-
ten wird das Ausgabedokument 202 stets in einem
einheitlichen Format bereitgestellt, vorzugsweise als
PDF-Dokument.

[0053] Zusätzlich kann das Ausgabemodul 110 aus-
gebildet sein, dass es ein XML-Dokument in maschi-
nenlesbarer Form zurück gibt, so dass dieses für
spätere Verarbeitungen oder für die Durchsuchung
durch andere Anbieter ggfs. abweichender Gewerke
zur Verfügung steht. Eine spätere maschinelle Ver-
arbeitung (beispielsweise SAP-Import) des im Aus-
werterechner 104 verarbeiteten umfangreichen Do-
kuments ist damit möglich.

[0054] Strichliert ist optional in Fig. 2 noch ein Doku-
mentengenerierungsmodul 118 gezeigt, das ausge-
bildet ist, aus maschinenlesbar typisierten Dokumen-
ten ein vorgegebenes Dokumentenformat zu erzeu-
gen, bevor es dem Durchsuchungsmodul 108 zuge-
führt wird. Die Datenstruktur für die Durchsuchung im
Durchsuchungsmodul 108 wird dabei auch bei ma-
schinenlesbar typisierten Dokumenten entsprechend
voreingestellt.

[0055] Anhand von Fig. 5 wird ein, beispielswei-
se auch nativ auf einem Computer durchführba-
res, Computerprogramm bzw. das erfindungsgemä-
ße Verfahren erläutert.

[0056] Zunächst wird ein digitales Dokument 200
an einem Computer oder einem Auswerterechner
104 bereitgestellt (Schritt S1). Anschließend erfolgt
eine Typisierung des digitalen Dokuments 200 mit-
tels eines Typisierungsmoduls 106 dahingehend, ob
es sich beim digitalen Dokument 200 um ein ma-
schinenlesbares Dokument oder um ein maschinen-
unlesbares Dokument handelt (Abfrage S2). Wurde
das digitale Dokument 200 als maschinenlesbar ty-
pisiert Variante (+) so erfolgt unmittelbar die Stich-
wort- und/oder reguläre Ausdrücke-Suche in einem
Durchsuchungsmodul 108 (Schritt S8). Liegt dage-
gen ein maschinenunlesbares digitales Dokument
200 vor, so wird dieses in einem Texterkennungs-
modul 107 einer Bildoptimierungseinrichtung 113 zu-
geführt, um das in dem bildbasierten digitalen Do-
kumentenformat vorliegende Dokument vorab gra-

fisch aufzubereiten. Hierzu umfasst die Bildoptimie-
rungseinrichtung 113 eine Ausrichteinheit 114, die
eine oder mehrere der Seiten des Dokuments 200
mittels einer geeigneten Drehung, ggfs. nur um ein
paar Grad gedreht, ausrichtet (Schritt S3). Anschlie-
ßend werden die Kontraste im Bild gestärkt und/
oder geschärft, wozu die Bildoptimierungseinrichtung
113 eine entsprechende Kontrastschärfeeinheit 115
aufweist (Schritt S4). Um die Seiteninformationen
nicht zu verlieren, wird das Dokument mittels einer
Vereinzelungs- und/oder Zusammenführungseinrich-
tung 116 in Einzelseiten zergliedert (Schritt S5), wo-
bei jede Seite einzeln einer Einrichtung 117 zur opti-
schen Zeichenerkennung für eine Texterkennung zu-
geführt wird (Schritt S6). Die einzelnen, mit Text er-
kannten Seiten werden mit der Vereinzelungs- und/
oder Zusammenführungseinrichtung 116 wieder zu
einem gemeinsamen, jetzt maschinenlesbaren digi-
talen Dokument 200 zusammengeführt (Schritt S7).
Anschließend daran wird das maschinenlesbare Do-
kument mittels des Durchsuchungsmoduls nach min-
destens einem für die Angebotsabgabe relevanten
Stichwort und/oder nach mindestens einer aufgrund
eines regulären Ausdrucks generierten Stichwortab-
wandlung durchsucht (Schritt S8). Anschließend wird
durch den Computer oder den Auswerterechner 104
ein Ausgabedokument 202 bereitgestellt oder aus-
gegeben, in welchem die entsprechenden Stichwor-
te und oder Stichwortabwandlungen hervorgehoben
und/oder gekennzeichnet sind (Schritt S9).

[0057] Mit dem erfindungsgemäßen System, dem
erfindungsgemäßen Verfahren und dem erfindungs-
gemäßen Computerprogramm lassen sich umfang-
reiche Textdokumente auf ihre Relevanz für die An-
gebotsabgabe überprüfen, so dass ein Effizienz- und
ein Kostengewinn erzielbar sind. Die untersuchten
Ausschreibungen oder mit reduzierter Größe verse-
henen Extraktionsdokumente 201 können dann auch
zusätzlich in einem Speicher des Auswerterechners
104 gespeichert werden, um zukünftig erneuten Zu-
griff darauf zu erlauben.

Bezugszeichenliste

100 System

101 Anbieterrechner

102 Sende- und/oder Empfangsmodul (An-
bieterrechner)

103 Netzwerk

104 Auswerterechner

105 Sende- und/oder Empfangsmodul (Aus-
werterechner)

106 Typisierungsmodul

107 Texterkennungsmodul

108 Durchsuchungsmodul
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109 (Stichwort-/reguläre Ausdrücke-)Daten-
bank

110 Ausgabemodul

111 Ausschreibungsrechner

112 Sende- und/oder Empfangsmodul (Aus-
schreibungsrechner)

113 Bildoptimierungseinrichtung

114 Ausrichteinheit

115 Kontrastschärfeeinheit

116 Vereinzelungs- und/oder Zusammenfüh-
rungseinrichtung

117 Einrichtung zur optischen Zeichenerken-
nung

118 Dokumentengenerierungsmodul

200 digitales Dokument

201 digitales Extraktionsdokument

202 digitales Ausgabedokument

Patentansprüche

1.  System (100) zur Identifizierung und/oder Extra-
hierung von für eine Angebotsabgabe relevanter In-
formation aus einem eine Ausschreibung oder eine
Anfrage betreffenden Dokument,
mit einem Netzwerk (103), das ausgebildet ist, einen
Auswerterechner (104) mit mindestens einem Anbie-
terrechner (101) für den Austausch digitaler Doku-
mente (200, 201) zumindest zeitweise zu verbinden,
mit einem dem Anbieterrechner (101) zugeordneten
Sende- und/oder Empfangsmodul (102), das ausge-
bildet ist, digitale Dokumente (200) über das Netz-
werk (103) an den Auswerterechner (104) zu senden
oder solche über das Netzwerk (103) abzurufen,
und mit einem dem Auswerterechner (104) zugeord-
neten Sende- und/oder Empfangsmodul (105), das
ausgebildet ist, digitale Dokumente (200, 202) über
das Netzwerk (103) zum Abruf durch den Anbieter-
rechner (101) bereitzustellen oder solche über das
Netzwerk (103) zu empfangen,
wobei der Auswerterechner (104) aufweist:
- ein Typisierungsmodul (106), das ausgebildet ist,
ein ihm übergebenes digitales Dokument (200) als
maschinenlesbares Dokument oder maschinenun-
lesbares Dokument zu typisieren,
- ein Texterkennungsmodul (107), das ausgebildet
ist, in einem zuvor als maschinenunlesbar typisiertes
digitales Dokument (200) vorhandene Buchstaben zu
detektieren und somit aus dem maschinenunlesba-
ren Dokument ein maschinenlesbares digitales Do-
kument (200) zu erzeugen,
- ein Durchsuchungsmodul (108), das ausgebildet ist,
das maschinenlesbare digitale Dokument (200) nach
mindestens einem Stichwort und/oder nach mindes-
tens einer aufgrund eines regulären Ausdrucks gene-

rierten Stichwortabwandlung zu durchsuchen, wobei
das mindestens eine Stichwort und/oder der mindes-
tens eine reguläre Ausdruck in einer Datenbank (109)
des Auswerterechners (104) hinterlegt sind, sowie
- ein Ausgabemodul (110), das ausgebildet ist, ein di-
gitales Ausgabedokument (202) zu erzeugen, in wel-
chem das mindestens eine aufgefundene Stichwort
und/oder die mindestens eine aufgefundene Stich-
wortabwandlung hervorgehoben und/oder gekenn-
zeichnet ist.

2.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausgabedokument (202) ein ge-
genüber dem maschinenlesbaren digitalen Doku-
ment (200) in Größe reduziertes Extraktionsdoku-
ment (201) ist, in welchem zumindest diejenigen Sei-
ten enthalten sind, auf denen das mindestens eine
aufgefundene Stichwort und/oder die mindestens ei-
ne aufgefundene Stichwortabwandlung enthalten ist.

3.    System (100) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das maschinenunles-
bare Dokument (200) als ein bildbasiertes portables
Dokumentenformat vorliegt, und dass das Texterken-
nungsmodul (107) eine Bildoptimierungseinrichtung
(113) zur grafischen Vorab-Aufbereitung des im bild-
basierten portablen Dokumentenformat vorliegenden
Dokuments aufweist, die einer Einrichtung (117) zur
optischen Zeichenerkennung vorgeschaltet ist.

4.   System (100) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bildoptimierungseinrichtung
(113) eine Ausrichteinheit (114) aufweist, die ausge-
bildet ist, eine oder mehrere der Seiten des digitalen
Dokuments (200) mittels Drehung auszurichten, und
dass die Bildoptimierungseinrichtung (113) eine Kon-
trastschärfeeinheit (115) aufweist, die ausgebildet ist,
die vorhandenen Kontraste zu stärken und/oder zu
schärfen.

5.    System (100) nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bildoptimierungs-
einrichtung (113) und der Einrichtung (117) zur op-
tischen Zeichenerkennung eine Vereinzelungs- und/
oder Zusammenführeinrichtung (116) zwischenge-
schaltet ist, die eingerichtet ist, die Seiten des digi-
talen Dokuments (200) der Einrichtung (117) zur op-
tischen Zeichenerkennung vereinzelt bereitzustellen
oder vereinzelte Seiten wieder zu dem digitalen Do-
kument (200) zusammenzuführen.

6.    System (100) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Durchsu-
chungsmodul (108) ausgebildet ist, Textabsätze oder
Abschnitte/Kapitel mit identifizierten Stichworten und/
oder identifizierten Stichwortabwandlungen im digi-
talen Dokument (200) zu erkennen, und dass das
Ausgabemodul (110) ausgebildet ist, die Seiten des
digitalen Dokuments (200) mit dem mindestens ei-
nen vollständigen Textabsatz oder mit dem mindes-
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tens einen vollständigen Abschnitt/Kapitel im Ausga-
bedokument (202) auszugeben, in welchen das min-
destens eine aufgefundene Stichwort und/oder die
mindestens eine aufgefundene Stichwortabwandlung
enthalten ist.

7.  Verfahren zur Identifizierung und/oder Extrahie-
rung von für eine Angebotsabgabe relevanter Infor-
mation aus einem eine Ausschreibung oder eine An-
frage betreffenden Dokument, umfassend die Schrit-
te:
- Bereitstellen eines digitalen Dokuments (200) an ei-
nen Computer oder einen Auswerterechner (104);
- Typisieren des digitalen Dokuments (200) mittels ei-
nes Typisierungsmoduls (106) dahingehend, ob es
sich beim digitalen Dokument (200) um ein maschi-
nenlesbares Dokument oder um ein maschinenun-
lesbares Dokument handelt;
- Erstellen eines maschinenlesbaren digitalen Do-
kuments (200) mittels eines Texterkennungsmoduls
(107), wenn das Dokument zuvor als maschinenun-
lesbar typisiert wurde;
- Durchsuchen des maschinenlesbaren Dokuments
mittels eines Durchsuchungsmoduls (108) nach min-
destens einem für die Angebotsangabe relevanten
Stichwort und/oder nach mindestens einer aufgrund
eines regulären Ausdrucks generierten Stichwortab-
wandlung, wobei das mindestens eine Stichwort und/
oder der mindestens eine reguläre Ausdruck in einer
Datenbank (109) des Auswerterechners (104) hinter-
legt ist;
- mittels eines Ausgabemoduls (110) Erzeugen ei-
nes digitalen Ausgabedokuments (202), in welchem
das mindestens eine aufgefundene Stichwort und/
oder die mindestens eine aufgefundene Stichwortab-
wandlung hervorgehoben und/oder gekennzeichnet
ist; und
- Bereitstellen oder Ausgeben des Ausgabedoku-
ments (202) durch den Computer oder den Auswer-
terechner (104).

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das maschinenunlesbare Dokument
(200) in einem bildbasierten portablen Dokumenten-
format vorliegt,
dass das Texterkennungsmodul (107) eine Bild-
optimierungseinrichtung (113) umfasst, um das in
dem bildbasierten portablen Dokumentenformat vor-
liegende Dokument vorab grafisch aufzubereiten,
wobei die Bildoptimierungseinrichtung (113) eine
Ausrichteinheit (114) aufweist, die eine oder mehre-
re der Seiten des Dokuments (200) mittels Drehung
ausrichtet,
wobei die Bildoptimierungseinrichtung (113) eine
Kontrastschärfeeinheit (115) aufweist, die die vor-
handenen Kontraste stärkt und/oder schärft,
und dass das Texterkennungsmodul (107) eine Ein-
richtung (117) zur optischen Zeichenerkennung um-
fasst, die die Buchstaben des vorab grafisch aufberei-
teten Dokuments oder eines Teils davon erkennt, wo-

bei dem maschinenunlesbaren digitalen Dokument
(200) ein maschinenlesbares Layer hinzugefügt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seiten des digitalen Dokuments
(200) vor der optischen Zeichenerkennung mittels ei-
ner Vereinzelungs- und/oder Zusammenführeinrich-
tung (116) vereinzelt werden.

10.  Computerprogramm geladen in einen digitalen
Speicher eines Computers, das ein Verfahren nach
einem der Ansprüche 7 bis 9 implementiert.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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